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                      Kooperationsvertrag

zwischen

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Anstalt des öffentlichen Rechts
Holzmarktstraße 15-17
10179 Berlin

vertreten durch den Vorstand Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta,
Herrn Dr. Henrik Haenecke und Herrn Dirk Schulte,

diese wiederum vertreten durec
Bereichsleiter Vertrieb & Marketing

sowie durch)
Abteilungsleiter eCommerce &Vertriebsinnovationen _

- nachstehend „BVG“ genannt —

und der

nextbike GmbH
Erich-Zeigner-Allee 68-73
04229 Leipzig

diese wiederum vertreten durch nl

Geschäftsführer
- nachstehend „Deezer nextbike“ oder „nextbike“ oder „MSP“

- („Mobility Service Provider“) genannt -

(„Mobility Service Provider“) genannt -

- gemeinsam nachstehend „Partner“ genannt -

20190515 MP - Entwurf Partnervertrag BVG-nextbike
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Die BVG ist verantwortlich für die Wartung der Mobilitätsplattform. Das betrifft auch
die von ihr verantworteten Schnittstellen.

Die BVG wird eine technische Schnittstelle bereitstellen, welche den Austausch ab-
rechnungsrelevanter Informationen mit dem MSP ermöglicht.

Der BVG obliegt die Anzeige der durch den MSP übermittelten Angebotsinformatio-

Vermarktung

Die BVG ist für die Vermarktung zuständig. Sie nutzt ihre Marketingkompetenz und
breite Kundenbasis, um das Angebot der Mobilitätsplattform und der Mobilitätshubs
bekannt zu machen.

Kundenservice

Die BVG wird ein mehrstufiges Kundenservicekonzept entwickeln. Die Vertragspar-
teien werden die Einzelheiten des Kundenservice und ihre Anteile daran gemeinsam

in der Anlage 3 (Kundenservice) definieren.

Mobilitätsplattform — Aufgaben des Msp
Tiefenintegration

Der MSP wird sein Mobilitätsangebot tiefenintegriert (von der Beauskunftung der
Fahrtmöglichkeiten inklusive Kostenschätzung der Fahrt bis einschließlich Bezahlen)

Anbindung an die Plattform

Der MSP wird der BVG die zur Darstellung und Buchung des Mobilitätsangebots in
der Plattform erforderlichen Informationen Mitteilen (insbesondere Buchungsablauf
und Schnittstellen). Die BVG wird eine technische Schnittstelle bereitstellen, welche
die Bereitstellung abrechnungsrelevanter Informationen an den MSP ermöglicht. Es
obliegt dem MSP, die notwendigen technischen Voraussetzungen zum Import dieser
Informationen zu schaffen,

Bereitstellung von Angebotsinformationen

Der MSP stellt der BVG einen vollständigen „Produktkatalog" zur Verfügung (insbe-
sondere angebotene Leistungen, Abrechnungsmöglichkeiten und Preise bzw. Tarife,
Die Bereitstellung des Produktkatalogs erfolgt in elektronischer und für die BVG ver-

20190515 MP - Entwurf Partnervertrag BVG-nextbike
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wertbarer Form. Die technischen Anforderungen werden den MSP durch die BVG
rechtzeitig mitgeteilt.

Die BVG benötigt zur Anzeige des Angebots (z.B. A-nach-B-Suche, Umgebungssu-
che) Zugang zu entsprechenden Informationen über das Mobilitätsangebot des Part-
ners („Verfügbarkeitsdaten‘). Der MSP stellt sicher, der BVG stets aktuelle Verfüg-
barkeitsdaten über sein gesamtes Mobilitätsangebot zur Nutzung in der Plattform zu
übermitteln und zur Buchung zur Verfügung zu stellen.

Der MSP stellt der BVG die für die Abwicklung von Buchungen gegenüber dem Kun-
den notwendigen „Hinweis- und Buchungstexte“ (einschließlich geeigneter Ver-
tragsbedingungen für Endkunden) zur Verfügung, die den Kunden im Zusammen-
hang mit den Angebotsinformationen dargestellt werden sollen. Für den Inhalt ist al-
lein nextbike verantwortlich.

Der MSP übermittelt der BVG im Rahmen der Angebotsinformationen des MSP einen
„elektronischen Fahrschein“ für den Kunden zur Darstellung auf dessen mobiles
Endgerät. Der MSP wird den elektronischen Fahrschein als Nachweis über der Ab-
schluss eines Beförderungsvertrags und zur Verwendung seines Angebots akzeptie-
ren. : :

Kundendienst

Der MSP geht mit dem Kunden ein Vertragsverhältnis im Rahmen der Erbringung
seiner Dienstleistung ein. Das betrifft insbesondere die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit
der Fahrzeuge, Störungen und Haftungsfragen.

Der MSP wird als Ansprech- und Vertragspartner der Kunden für sein Mobilitätsan-
gebot die Unterstützung der Kunden für Buchungswünsche und Buchungen allein
übernehmen und diesen einen Kundenkontakt bereitstellen. Dazu gehört auch die
Entgegennahme und Abwicklungen von Kundenreklamationen. Die Rückabwicklung
von Zahlungen kann über die BVG erfolgen. Einzelheiten des Kundenkontakts (Er-
reichbarkeiten, Service-Standards, Ticket-Management, etc.) regeln die Partner in

Anlage 3 (Kundenservice),

Bezahlfunktion

Der MSP wird für Buchungen von Kunden an der durch die BVG angebotene Bezahl-
funktion teilnehmen. Derzeit wird die Bezahlfunktion über ein Factoring-Modell er-

möglicht. Die Partner vereinbaren in Anlage 1 (Datentransfer/Factoring-Modell) die

weiteren Einzelheiten.

MOBILITÄTSHUBS

87

Mobilitätshubs — Aufgaben der BVG
Errichtung und Betrieb

20190515 MP - Entwurf Partnervertrag BVG-nextbike
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Die BVG errichtet und betreibt beginnend ab Anfang des Jahres 2019 Mobilitätshubs
in Berlin. Über die Örtlichkeiten und die Ausprägung sowie die Gestaltung der Hubs
entscheidet die BVG, ggf. gemeinsam mit den Eigentümern der Grundstücke.

Zurverfügungstellung von Stellflächen

Die BVG stellt auf den Hubs Stellplätze für u.a. Carsharing-Leihfahrzeuge, Bikesha
ring-Leihräder, Scootersharing-Leihroller etc. zur Verfügung.

   

 

 

Die BVG wird Regelungen zur Nutzung der Stellplätze erarbeiten und dem Vertrag
als Anlage 4 (Nutzungsbedingungen Mobilitätshubs) beifügen. Dies betrifft insbeson-

dere die Lokalität und Ausstattung der Mobilitätshubs sowie die Anzahl der verfügba-
ren Stellplätze.

Wartung und Reinigung, Verkehrssicherungspflicht

Mobilitätshubs - Aufgaben des MSP

Der MSP nimmt die Mobilitätshubs der BVG in eigene, interne Planungen und Pro-
zesse und in die Kommunikation gegenüber seinen Bestandskunden auf.

Der MSP stellt sicher, dass an den Mobilitätshubs eine ausreichende Anzahl seiner
Fahrzeuge zur Verfügung steht.

Fahrzeugbereitstellung

Der MSP sorgt für regelmäßige Belegung der Mobilitätshubs an allen Standorten mit
seinen Fahrzeugen. Sollten keine Fahrzeuge des Mobilitätsanbieters auf einem Mobi-
litätshub verfügbar sein, sorgt der Mobilitätsanbieter kurzfristig für eine Umsetzung
von Fahrzeugen an den betroffenen Standort (.Relocationservice‘).

Defekte bzw. nicht verleihfähige bzw. nicht buchbare Carsharing-Fahrzeuge und
Leihroller werden innerhalb von Entfernt. Bei Leinrädern gilt eine Frist von

 
 

Auswertung der Nutzung der Mobilitätshubs
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Vereinbarung von Service Levein auf Basis der Erfahrungen

  

Nutzungsbedingungen der Hubs

Der MSP erkennt die Nutzungsbedingungen der Hubs an und hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass seine Kunden die Nutzungsregeln des HUBs einhalten, insbesondere sich
an die vorgeschriebene Nutzungsordnung halten.

Die Kunden des jeweiligen MSP sind Erfüllungsgehilfen des MSP. Fehlerverhalten
seines Kunden hat sich der MSP wie eigenes Fehlverhalten zurechnen zu lassen.

Verbotswidriges Parken wird mit Vertragsstrafe sanktioniert

 

Der MSP ist zur Auskunft über den Kunden verantwortlich, der das Fahrzeug ver-
botswidrig auf dem HUB geparkt hat; Was verbotswidrig ist, ergibt sich aus der Nut-
zungsordnung.

LAUFZEIT, BRANDING UND VERGÜTUNG

89

Projektlaufzeit und Kündigung des Vertrages
Die Kooperation beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrages.
Der Kooperationsvertrag endet am 31.12.2021.

Die ordentliche Kündigung dieses Vertrags während seiner Laufzeit ist ausgesschlos-
sen. Die Rechte der Partner zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
nach 8 314 BGB bleibt unberührt.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

° ein Partner während der Laufzeit dieses Vertrages dafür sorgt, dass der andere
Partner einen relevanten Reputationsschaden erleidet,

® ein Partner mehrmals oder in schwerwiegender Weise gegen die in $ 16 verein-
barte Vertraulichkeit verstößt,

« die zwischen den Partnern in diesem Kooperationsvertrag vereinbarten jeweiligen
Beiträge nicht in dem vorgesehenen Umfang und Zeitraum ausgeführt werden

20190515 MP - Entwurf Partnervertrag BVG-nextbike
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oder sonst in schwerwiegender und wiederholter Weise gegen Bestimmungen
dieses Vertrags verstoßen wird.

Branding und Marketing sowie Marken- und Namensrechte

Die Partner vereinbaren, dass die Mobilitätsplattform und die Mobilitätshubs unter ei-
nem BVG-Branding geführt werden. Dieses Branding wird in der Plattform, auf den
Mobilitätshubs sowie im Marketingmaterial (online und print) prominent platziert.

Die BVG wird für die Bewerbung der Plattform und der Hubs geeignete Maßnahmen
und Kanäle identifizieren, um die Angebote und die beteiligten Mobilitätsangebote
bzw. Mobility Service Provider bekannt zu machen. Alle Marketingmaßnahmen für die
Mobilitätshubs und die Mobilitötshubs liegen in der Verantwortung der BVG.

Die Namensrechte an den Produkten Mobilitätsplattform und Mobilitätshub („Marke“)
und der App stehen während und nach der Beendigung des Kooperationsvertrags
der BVG alleine zu. Die BVG kann diese Namensrechte ohne Einschränkungen für
jegliches Nachfolgeprojekt verwenden.

Der MSP stellt der BVG Markennamen, Logos und sonstige Kennzeichen des MSP
(zusammen „MSP-Logos‘) in erforderlichem Umfang und in für die BVG verwertbarer
Form zur Verfügung. Die MSP-Logos dürfen von der BVG zur Darstellung und Be-
werbung des Angebots des MSP in der Plattform und in den Hubs verwendet werden,
insbesondere in elektronischer und in Papierform. Die Verwendung von MSP-Logos
außerhalb der App und den Hubs erfordert in jedem Fall die Zustimmung des Part-
ners.

Für die Konfiguration und den Betrieb der Plattform sowie die Ausstattung der Mobili-
tätshubs darf die BVG MSP-Logos vervielfältigen, bearbeiten, verbreiten und öffent-
lich darstellen, insbesondere in der Plattform, in App-Stores und auf den Mobilitäts-
hubs.

Kosten, Vergütung und Abrechung

Jeder Partner ist für seine Pflichten in dieser Kooperationsvereinbarung. allein ver-
antwortlich. Nimmt ein Partner zur Durchführung seiner Rechte Rechtsgeschäfte mit
Dritten vor, so erfolgt dies im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Jeder Part-
ner trägt grundsätzlich seine eigenen Kosten, sofern in diesem Vertrag ni
Gegenteiliges geregelt ist.

mittlun isi

   

 

 

'e Partner sind für das Abführen aller ihren jeweiligen Geschäftsbetrieb betreffenden
Steuern und Abgaben alleine verantwortlich.

GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG, DATENSCHUTZ, GEISTIGES EIGENTUM UND VER-
TRAULICHKEIT

$12 Gewährleistung
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813 Haftung

 

814 Datenschutz

Die Partner verpflichten sich, sämtliche anwendbaren Rechtsnormen strikt einzuhal-
ten. Dies gilt insbesondere für das Datenschutzrecht des Bundes, Landes Berlins und
der EU (BDSG, BiInDSG, EU-DSGV). Gleiches gilt für allgemein anerkannte unterge-
setzliche Standards wie z.B. die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff (GoDB). s. & 8.

Die BVG ist verantwortlich für ein: datenschutzkonformes Einwilligungs- und Lö-
schungsmanagement. Der MSP ist verpflichtet, auf Anforderung der BVG entspre-
chende Löschungen vorzunehmen.
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